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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Sergij Volodimirovic Khomenko, unbekannt in der Ukraine, 
liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, 
Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 26.02.2025, Aktenzeichen 
55/711B-65502 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 26.02.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Fade Kasti, zuletzt wohnhaft: „Parkstr. 37, 44866 Bochum,, 
liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner 
Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 27.02.2025, Akten-
zeichen 55/711E – 54965 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 27.02.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Melanie Sandra Krone, „unbekannt verzogen, zuletzt wohnhaft 
„Rolandstr. 14, 58135 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 
58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Einstellungsbescheid der Stadt Hagen vom 28.02.2025, Aktenzeichen 
55/712C-50381 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 28.02.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Schreiner, Marcel, zuletzt wohnhaft „58119 Hagen, Feldstr. 
57b“, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, 
Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 12.02.2025, Aktenzeichen 
55/711B-64581 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 28.02.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Nadine Stopar, zuletzt wohnhaft: „Selbecker Str. 216,, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Einstellungsbescheid der Stadt Hagen vom 13.02.2025, Aktenzeichen 
55/712D- 54641 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 03.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Ahmed Ouachikh, zuletzt wohnhaft: 58097 Hagen, Märkischer 
Ring 106, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22, 58089 Hagen, Zimmer B.211, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 

Bescheid der Stadt Hagen vom 03.03.2025, Aktenzeichen 55/710. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach tele-
fonischer Terminvereinbarung (02331) 207-4545 in Empfang genommen 
werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 03.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Mohamed Anis Murad Agha, aktuell: Unbekannt in Schweden“, 
liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner 
Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 04.03.2025, Akten-
zeichen 55/711A – 61993. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 04.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Racman, Florin-Ovidiu, zuletzt wohnhaft 58095 Hagen, Graf-
von-Galen-Ring 7, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, 
wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 
Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 20.02.2025, Aktenzeichen 
55/711D-61133, u.a. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Sygulla, 
Zimmer D315, Tel. 207-2807, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 05.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Aljona Chebotar, zuletz wohnhaft ,,Kölner Str. 21a,58135 
Hagen,,, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, 
Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Ablehnungsbescheid der Stadt Hagen vom 10.01.2025, Aktenzeichen 
55/712D – 62005,62006,62007,62008,62009,62010 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 06.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Salim Hassani, wohnhaft: „unbekannt,, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 06.03.2025, Akten-
zeichen 55/711C-37579 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Sygulla in Zimmer D.315, Telefon 02331 
207 2807, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Anmeldung, in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 06.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Rebeca Calin, zuletzt wohnhaft: „unbekannt“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Ablehnungsbescheid der Stadt Hagen vom 28.02.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 49525 -. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806 nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 06.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Kenan Gülec, aktuell Unbekannt“, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Rechtswahrungsanzeige der Stadt Hagen vom 06.03.2025, Akten-
zeichen 55/711C – 48309. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 06.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Said Ghourfani El Moumni, zuletzt wohnhaft: „Siemensstr. 5, 
58089 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt 
Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 06.03.2025, Akten-
zeichen 55/711C – 53481/53618 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 

http://www.hagen.de/


 

 

Herausgeber: Stadt Hagen - Der Oberbürgermeister  
Redaktion: Fachbereich des Oberbürgermeisters, Rathausstraße 13, 58095 Hagen,  
 Telefon 02331 2072687, Fax 02331 2072401 (v.i.S.d.P. Thomas Bleicher) 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf, freitags. 
Bezug: Kostenlos erhältlich im Volme Forum, Zentrales Bürgeramt, Rathaus I, Rathausstraße 11, 

58095 Hagen. 
 Digital unter www.hagen.de und über unseren QR-Code kostenlos zum Download.  
 Abonnement über Versand oder digital als PDF-Datei per E-Mail ist möglich (30,--€/jähr.).  
Vertrieb:  Heike Heinig, Telefon 02331 2072687, E-Mail: heike.heinig@stadt-hagen.de 

46 

07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 06.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Mirko Patrick Sven Kegel, „unbekannt verzogen, zuletzt 
wohnhaft „Bebelstr. 13, 58135 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend 
und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 
22, 58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Einstellungs- und Rückforderungsbescheide der Stadt Hagen vom 
07.03.2025, Aktenzeichen 55/712C-44974,51926 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 07.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für die Videmor GmbH, letzte bekannte Anschrift  Berliner Str. 26-36, 
58135 Hagen, liegt im Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich 
Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1319, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 17.01.2025 
- Gewerbesteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 
- Verspätungszuschlag 2022 
- Nachzahlungszinsen für den Veranlagungszeitraum 2022       
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
 

Geschäftszeichen: 20/2 
Kassenzeichen: 1001.1010628.3 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/207-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 07.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Piero Fina - aktuell Unbekannt, bekannte Anschrift: 
Steinhausstr. 13, 58099 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 07.03.2025, Akten-
zeichen 55/711E – 41220. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 07.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Mathioudakis, Stylianos– aktuell: Niederlande“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 10.03.2025, Akten-
zeichen 55/711A – 52448. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 10.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Olena Nikinova, wohnhaft: Urkaine (letzte bekannte Anschrift 
Eppenhauser Str. 36, 58093 Hagen) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Anhörung der Stadt Hagen vom 10.03.2025, Aktenzeichen 55/712E-
64984. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 10.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hagen.de/
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Basil Abdulah Masri – aktuell: Unbekannt in Syrien“, liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzungsschreiben der Stadt Hagen vom 10.03.2025, Akten-
zeichen 55/711A – 64703. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 10.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Ancuta-Pamela Popa, wohnhaft: unbekannt (letzte bekannte 
Anschrift unbekannt) liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales der 
Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 11.03.2025, Aktenzeichen 
55/711D-65319. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 11.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Anamaria Balica - aktuell Unbekannt“, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Anhörungsschreiben der Stadt Hagen vom 12.03.2025, Aktenzeichen 
55/712B – 52347. 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Swierczek in Zimmer D.324, Telefon 
02331 207 3124, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 12.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Ali Bumedien Aomar, unbekannt nach Spanien verzogen, 
zuletzt wohnhaft „Boeler Str. 21, 58097 Hagen“, liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, 

Berliner Platz 22, 58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 12.03.2025, Aktenzeichen 
55/711G-50237 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 12.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Valentyn Stanislavovych Onyshchuk, wohnhaft:  Ukraine 
(letzte bekannte Anschrift Ukraine) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 13.03.2025, Aktenzeichen 
55/711F-59015. 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 13.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Abdullatif Alali, „unbekannt“, liegt beim Fachbereich Jugend 
und Soziales, wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 
22, 58089 Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 13.03.2025, Aktenzeichen 
55/711G-51737 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau 
Stoltmann, Zimmer D316, Tel. 207-2806, nach vorheriger telefonischer 
Absprache in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind. 
 

Hagen, 13.03.2025                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hagen 
 

über die Neueinrichtung des Liegenschaftskataster gem. des Erlasses 
über die Migration der Geobasisdaten der Landesvermessung und des 
Liegenschaftskatasters in Nordrhein-Westfalen in das neue Datenmodell 
(Geobasisdaten-Migrationserlass) und über die Offenlage des Liegen-
schaftskatasters gem. des Gesetzes über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) aus Anlass der 
Fortführung. 

http://www.hagen.de/
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Gemäß § 13 Absatz 5 des VermKatG NRW vom 01. März 2005 (GV. 
NRW 2005 S. 174) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.12.2020, 
in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
(DVOzVermKatG NRW) vom 25. Oktober 2006 (GV. NRW 2006 S. 462) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.02.2022 werden die 
veränderten Teile des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung 
bekannt gegeben.  
Verändert bzw. fortgeführt wurden insbesondere die Lagebe-
zeichnungen, die tatsächlichen Nutzungen, der Nachweis der Boden-
schätzungsergebnisse und die Eigentümerangaben. Die Offenlegung tritt 
an die Stelle einer schriftlichen Bekanntgabe. 

 

Die Offenlegung erfolgt im Fachbereich Geoinformation und 
Liegenschaftskataster der Stadt Hagen, 

Berliner Platz 22 
58098 Hagen 

in der Zeit vom 17.03.2025 bis einschließlich 16.04.2025. 
 

Während der Offenlegungszeiten wird den EigentümerInnen, Erbbau-
berechtigten, sowie InhaberInnen grundstücksgleicher Rechte Gelegen-
heit gegeben, sich über die Fortführung des Katasternachweises, der sie 
betreffenden Grundstücke unterrichten zu lassen und den Datenbestand 
des Liegenschaftskatasters einzusehen. 
Eigentümerangaben können gemäß § 14 VermKatG NRW nur von 
demjenigen eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse darlegt. 
Einer Darlegung des berechtigten Interesses bedarf es nicht, wenn 
EigentümerInnen und Erbbauberechtigte die sie betreffenden Eigen-
tümerangaben einsehen möchten. 
Die Einsichtnahme in das offengelegte Liegenschaftskataster ist 
innerhalb des o.g. Zeitraums während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der Verwaltung möglich. Die Einsichtnahme muss zuvor 
terminlich vereinbart werden. Zwecks Terminvereinbarung kontak-
tieren Sie bitte den Fachbereich Geoinformation und Liegen-
schaftskataster der Stadt Hagen unter der Telefonnummer 02331 / 
207 -2963 
 

Belehrung über den Rechtsbehelf  
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage beim Verwaltungs-
gericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg erhoben werden. 
Im Klageverfahren können nicht angefochten werden:  

• Eigentümerangaben, wenn sie mit dem Nachweis im Grund-
buch übereinstimmen  

• Angaben, die aus abgeschlossenen Bodenordnungsverfahren 
unverändert übernommen wurden  

• Schätzungsergebnisse, die aufgrund des Gesetzes zur 
Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens (Boden-
schätzungsgesetzes) übernommen wurden.  

• Änderungen der Tatsächliche Nutzung 
 

Hagen, 10.03.2025                                       i.A. Dietrich 
                                             Geoinformation und Liegenschaftskatasters 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Bekanntmachung Wasserschauen im Stadtgebiet 
Hagen 

 

Gemäß § 95 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein – Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG) in der Neufassung der Bekanntmachung 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 618 / SGV. NRW. 77) finden an den 
folgenden Tagen Wasserschauen an den hiesigen Wasserläufen statt: 
 

Hasper Bach 
1. Abschnitt am Montag, 31.03.2025, 9:00 Uhr 

- Beginnend am Parkplatz der Hasper Talsperre über die 
Südseite des Stausees bis hin zur Stadtgrenze 
Zurstraße, zurück über die Nordseite der Haspertalsperre 
bis zur Stadtgrenze Voerde.  

2. Abschnitt am Dienstag, 01.04.2025, 9:00 Uhr 

- Beginnend in Haspe an der Voerder Str. 143 bis zur 
Einmündung des Hasperbachs in die Ennepe 

Nahmer Bach 
1. Abschnitt am Mittwoch, 02.04.2025, 9:00 Uhr 

- Beginnend im Nahmertal an der Stadtgrenze in der 
Obernahmer bis zum Koenigsee 

2. Abschnitt am Donnerstag, 03.04.2025, 9:00 Uhr 
- Beginnend am Koenigsee bis zur Einmündung in die 

Lenne 
Wesselbach 

- Freitag, 04.04.2025, 9:00 Uhr 
- Beginnend an der Gabelung Wesselbach / Dubbergbach 

flussaufwärts in den Stoppelberg – Wald, zurück am Flusslauf 
bis zur Einmündung in die Lenne 

 

Den zur Unterhaltung Verpflichteten, den Eigentümern und Anliegern der 
Gewässer, den zur Benutzung der Gewässer Berechtigten und den 
Fischereiberechtigten ist die Gelegenheit zur Teilnahme und zur 
Äußerung gegeben.  
Die Ufereigentümer bzw. die Uferanlieger sowie die Wasserrechts-
inhaber an den vorgenannten Gewässern haben gem. § 97 LWG NRW 
das Betreten der Grundstücke zu gestatten und werden gebeten, für freie 
Zugänge auf beiden Seiten der Wasserläufe Sorge zu tragen.  
 

Hagen, 11.03.2025                                Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               
 

Kita Prentzelstraße 6, 58095 Hagen, Putzarbeiten 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 21.03.2025 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Zentrale Vergabestelle 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YT66RMGEG 
 

Kita Prentzelstr. 6, 58095 Hagen, HLS und MSR-Technik 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 26.03.2025 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - Zentrale Vergabestelle 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YTR6MQQ2Z 
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